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Artikel 16: Flexibilitätsklausel

(1) Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in Teil II festgelegten Politik

erforderlich, um eines der Ziele dieser Verfassung zu verwirklichen, und sind in dieser Verfassung

die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erlässt der Rat einstimmig auf Vorschlag

der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments die geeigneten Vorschriften.

(2)     Die Kommission macht die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten im Rahmen des

Verfahrens zur Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach Artikel 9 auf die Vor-

schläge aufmerksam, die sich auf den vorliegenden Artikel stützen.

(3) Aufgrund des vorliegenden Artikels erlassene Bestimmungen dürfen keinerlei

Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten in den Fällen

einschließen, in denen eine solche Harmonisierung von dieser Verfassung ausgeschlossen wird.

Explanation (if any) :

Absatz 2:
Den Vorschlägen der Arbeitsgruppe "Subsidiarität" zur Einführung eines "Frühwarnsystems" wird
zugestimmt. Dieses Verfahren zur Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips sollte jedoch
zentral geregelt werden; dort ist dann auch der Anwendungsbereich dieses Verfahrens zu
definieren. Die Streichung dieses Absatzes wird vorgeschlagen, weil wiederholte redaktionelle
Querverweise auf dieses Verfahren überflüssig sind. Der Verweis auf Protokolle zur Verfassung
sollte statt dessen zentral in einer dem jetzigen Art. 311 EGV entsprechenden Weise erfolgen, wie
im Vorentwurf (Conv 369/02, S. 18) vorgesehen.


